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Warum Salmonellenmonitoring?

■  Die Salmonellose gehört zu den am 
häufigsten vom Tier auf den Menschen 
übertragenen Erkrankungen. Die Über-
tragung erfolgt auch durch von Tieren 
gewonnene Lebensmittel wie Fleisch.

Jede Anstrengung, die Zahl der Infektionen 
zu reduzieren, ist im Sinne des vorbeugen-
den Verbraucherschutzes sinnvoll. 
Ein erster Schritt ist die Identifikation der 
Schweinemastbetriebe, die Schweine mit 
einem erhöhten Eintragsrisiko von Salmo-
nellen in die Fleischproduktionskette hal-
ten. In einem zweiten Schritt werden die 
Eintragsquellen von Salmonellen in den 
Mastbetrieb identifiziert und abgestellt.

Mögliche Ursachen für 
eine Salmonellenbelastung 
können sein:

■	 die Herkunft und der Gesundheits-
zustand der zugekauften Tiere

■	 die Herkunft und Lagerung 
der Futtermittel

■	 der Hygienezustand der 
Fütterungsanlagen

■	 Schadnagerbefall

■	 Kontakt zu Haus- und 
Wildtieren (Geflügel!)

■	 die allgemeine Bestandshygiene

Zentrale Salmonellendatenbank

■  Zur Abwicklung des Salmonellenmoni-
torings wurde eine zentrale Salmonellen-
datenbank („Qualiproof“ der Firma Quali-
type AG) eingerichtet. Die Stammdaten 
Ihres Betriebes wurden von Ihrem Bündler 
in diese Datenbank eingepflegt. In der 
Salmonellendatenbank werden alle Proben-
daten erfasst und ausgewertet, die Ein-
stufung in die Salmonellenkategorie vor-
genommen sowie ein betriebsindividueller 
Beprobungsplan errechnet. Sie als Land-
wirt können über Ihren Bündler eine Zu-
gangsberechtigung zur Datenbank erhalten, 
um sich jederzeit über den aktuellen Stand 
der Umsetzung und die Ergebnisse der 
Untersuchung zu informieren. Fordern Sie 
die Zugangsdaten bei Ihrem Bündler ein.

Die Anzahl der zu untersuchenden Proben 
richtet sich nach der Zahl der jährlich 
produzierten Mastschweine:

Der Stichprobenschlüssel bezieht sich 
auf den mit einer VVVO-Nummer gekenn-
zeichneten Betrieb oder Betriebsteil.

Die Verteilung der Proben muss gleich-
mäßig über die im 12-Monats-Zeitraum 
zu schlachtenden Partien erfolgen.

Wer muss teilnehmen?

■  Alle Schweinemastbetriebe im QS-System 
haben sich über die Teilnahme- und Voll-
machtserklärung, die sie ihrem Bündler ge-
genüber abgegeben haben, zur Umsetzung 
des Salmonellenmonitorings verpflichtet.

Verantwortung

■  Sie als Landwirt sind verantwortlich 
für die vollständige und gleichmäßige 
Beprobung Ihrer Schweinemastbestände. 

Eine eindeutige Kennzeichnung der 
Schweine im landwirtschaftlichen Betrieb 
ist dringend erforderlich (Schlagstempel). 
Das Einsenderzeichen muss dem Schlacht-
betrieb bekannt sein, damit eine korrekte 
Identifizierung Ihres Betriebes und die 
Zuordnung der Untersuchungsergebnisse 
zu den von Ihnen angelieferten Schweinen 
möglich sind.

Wie erfolgt die Probenahme?

■  Es gibt zwei Möglichkeiten 
der Probenahme:

a) Fleischsaftproben im Schlachtbetrieb:

Sie beauftragen den Schlachtbetrieb mit 
der Probenahme auf Basis des Beprobungs-
planes aus der zentralen Salmonellen-
datenbank. 
Dieser Beprobungsplan kann durch den 
Schlachtbetrieb abgefragt werden. 

Hinweis: Die Beprobung ist mit jedem 
Schlachtbetrieb zu vereinbaren. Erteilen 
Sie dem Schlachtbetrieb einen schrift-
lichen Auftrag (einmalig für alle Liefe-
rungen oder bei jeder Lieferung erneut). 
Bei Lieferung über den Viehhandel infor-
mieren Sie diesen verbindlich über den 
Beprobungsauftrag und lassen Sie sich 
die Weitergabe des Auftrages bestätigen.

Lieferscheine mit dem Hinweis zur Probe-
nahme erhalten Sie über ihren Bündler 
oder unter www.q-s.info / QS-System für 
Teilnehmer / QS-Handbuch Schwein / 
Muster Lieferschein.

b) Blutproben im 
landwirtschaftlichen Betrieb:

Sie beauftragen Ihren Hoftierarzt mit der 
Probenahme und dem Versand der Proben 
an ein QS-anerkanntes Labor. 
Die Beprobung der zu schlachtenden Mast-
schweine darf frühestens zwei Wochen vor 
dem geplanten Schlachttermin erfolgen. 

Ergebnisse aus dem 
Salmonellenmonitoring

■  Aufgrund der Ergebnisse der Proben 
erfolgt nach dem Eintragsrisiko von Salmo-
nellen in die Fleischverarbeitungskette 
eine Einstufung durch die Salmonellen-
datenbank (Kategorisierung).

Es gibt drei Kategorisierungsstufen:

Alle Bündler haben Zugriff auf die Salmo-
nellenergebnisse ihrer gebündelten Betrie-
be und informieren ihre Landwirte mindes-
tens einmal pro Quartal über die Anzahl 
und die Ergebnisse der entnommenen 
Proben sowie die Einstufung in die Salmo-
nellenkategorie. 

Über Ihre Zugangsberechtigung können 
Sie sich jederzeit selbst über die Salmo-
nellenergebnisse informieren und die 
Vollständigkeit und Regelmäßigkeit der 
Beprobung überprüfen.

Zudem können Sie Ihrem betreuenden 
Tierarzt Zugang zu Ihren Daten in der 
Salmonellendatenbank ermöglichen. 
Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Bündler 
in Verbindung. 

 

Maßnahmen

■  Wurde Ihr Betrieb in die Salmonellen-
kategorie III eingestuft, sind Maßnahmen 
zur Senkung der Belastung durch Salmo-
nellen einzuleiten. 

Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hoftierarzt 
oder dem zuständigen Mitarbeiter des 
regionalen Schweinegesundheitsdienstes 
in Verbindung. 

Eine Übersicht über mögliche Vorgehens-
weisen oder Maßnahmen finden Sie im 
Leitfaden Salmonellenmonitoring.

Weitere Informationen:

Den Leitfaden zum Salmonellenmonitoring 
finden Sie unter www.q-s.info / QS-System 
für Teilnehmer / QS-Handbuch Schwein / 
Leitfaden zum Salmonellenmonitoring

Der Maßnahmenkatalog für Betriebe mit 
der Salmonellenkategorie III ist Bestandteil 
des Leitfadens zum Salmonellenmonitoring.

Ihr Ansprechpartner:

Erste Ansprechpartner für Fragen 
zum Salmonellenmonitoring sind 
Ihr Hoftierarzt und Ihr Bündler.

Noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an:

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Herrn Thomas May

Telefon:	0228 35068-25
E-Mail:	 may@q-s.info

Mit dem QS-System wird in einer frei-

willigen Selbstverpflichtung für mehr 

Lebensmittelsicherheit und Transparenz 

ein branchenweiter Qualitätsstandard 

bei Fleisch und Fleischwaren umgesetzt.

Das QS-System hat sich in der Zwischenzeit 

weltweit zum bedeutendsten System der 

Qualitätssicherung bei Lebensmitteln entwickelt. 

Als wesentlichen Baustein für mehr Lebens-

mittelsicherheit schreibt QS das Salmonellen-

monitoring bei Schlachtschweinen ver-

pflichtend vor – eine Forderung, die über 

die gesetzlichen Regelungen hinausgeht.

Das Eintragsrisiko von Salmonellen in die 

Lebensmittelkette kann durch die Zusammen-

arbeit der Vorstufen Landwirtschaft und 

Schlachtunternehmen – gemeinsam mit den 

Tierärzten – erheblich gesenkt werden.

Anzahl pro Jahr
angelieferte Tiere

Mindestproben-
zahl je Jahr

Erstkategorisierung 
nach

unter 50

51 – 100

101 – 200

201 – 300

301 – 400

über 400

10

20

30

40

50

60

20 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

40 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 1,5 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 1,2 Jahren)

60 Ergebnissen (1 Jahr)

Kategorie Risiko
positive Befunde 
in der Stichprobe

I

II

III

niedrig

mittel

hoch

unter 20%

20% – 40%

über 40%
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Warum Salmonellenmonitoring?

■  Die Salmonellose gehört zu den am 
häufigsten vom Tier auf den Menschen 
übertragenen Erkrankungen. Die Über-
tragung erfolgt auch durch von Tieren 
gewonnene Lebensmittel wie Fleisch.

Jede Anstrengung, die Zahl der Infektionen 
zu reduzieren, ist im Sinne des vorbeugen-
den Verbraucherschutzes sinnvoll. 
Ein erster Schritt ist die Identifikation der 
Schweinemastbetriebe, die Schweine mit 
einem erhöhten Eintragsrisiko von Salmo-
nellen in die Fleischproduktionskette hal-
ten. In einem zweiten Schritt werden die 
Eintragsquellen von Salmonellen in den 
Mastbetrieb identifiziert und abgestellt.

Wie erfolgt die Teilnahme?

■  Alle QS-Schweinemastbetriebe haben 
über die Teilnahme- und Vollmachts-
erklärung die Umsetzung des Salmonellen-
monitorings erklärt. 

Zentrale Salmonellendatenbank

■  Zur Abwicklung des Salmonellenmoni-
torings wurde eine zentrale Salmonellen-
datenbank (Qualiproof der Firma Qualitype 
AG) eingerichtet. Die Stammdaten der 
Schweinemastbetriebe wurden von den 
Bündlern in diese Datenbank eingepflegt. 

In der Salmonellendatenbank werden alle 
Probendaten erfasst und ausgewertet, die 
Einstufung in die Salmonellenkategorie 
vorgenommen sowie ein betriebsindivi-
dueller Beprobungsplan errechnet. 
Landwirte können über ihren Bündler eine 
Zugangsberechtigung zur Datenbank erhal-
ten, um sich jederzeit über den aktuellen 
Stand der Umsetzung und die Ergebnisse 
der Untersuchung zu informieren. Sie als 
Tierarzt können ebenfalls eine Zugangs-
berechtigung zu den Daten der von Ihnen 
betreuten Landwirte erhalten. Setzen Sie 
sich dazu mit dem Landwirt in Verbindung. 
Er kann für Sie über seinen Bündler eine 
entsprechende Freischaltung beantragen. 
Somit haben auch Sie die Möglichkeit, den 
Beprobungsplan für den jeweiligen Betrieb 
abzurufen und die Ergebnisse der Unter-
suchung einzusehen.

Die Anzahl der zu untersuchenden Proben 
richtet sich nach der Zahl der jährlich 
produzierten Mastschweine:

Der Stichprobenschlüssel bezieht sich 
auf den mit einer VVVO-Nummer gekenn-
zeichneten Betrieb oder Betriebsteil.

Die Verteilung der Proben muss gleich-
mäßig über die im 12-Monats-Zeitraum 
zu schlachtenden Partien erfolgen.

Tierärzte bzw. Tierarztpraxen, die im Rah-
men des QS-Salmonellenmonitorings Pro-
ben in den landwirtschaftlichen Betrieben 
nehmen, müssen in der zentralen Salmo-
nellendatenbank registriert sein (s. Regis-
trierungsformular).

Die Registrierung erfolgt möglichst online 
über die Internetseiten der Qualitype AG 
unter www.qualiproof.de. Wählen Sie dazu 
in der Menüleiste den Button „Veterinär“ 
aus und nehmen Sie dort Ihre Registrie-
rung vor.

Wie erfolgt die Probenahme?

■  Es gibt zwei Möglichkeiten 
der Probenahme:

a) Fleischsaftproben im Schlachtbetrieb:

Die Beprobung wird nach Beauftragung 
durch den Landwirt vom Schlachtbetrieb 
auf Basis des Beprobungsplanes aus der 
zentralen Salmonellendatenbank durch-
geführt.

b) Blutproben im 
landwirtschaftlichen Betrieb:

Der Landwirt beauftragt Sie als betreuen-
den Tierarzt mit der Entnahme von Blut-
proben. 

Die Beprobung der zu schlachtenden Mast-
schweine erfolgt frühestens 2 Wochen vor 
der geplanten Schlachtung auf Basis des 
Beprobungsplanes der zentralen Salmo-
nellendatenbank und für jeden mit einer 
eigenen Registriernummer (VVVO-Nummer) 
gemeldeten Betrieb oder Betriebsteil. 
Alle Proben sind eindeutig zu kennzeich-
nen und umgehend an ein QS-anerkanntes 
Labor zur Untersuchung auf Salmonellen-
antikörper zu versenden. Eine aktuelle 
Liste der anerkannten Labore finden Sie 
unter www.q-s.info / QS-System für Teil-
nehmer / Kontrollinstitute / Labore Salmo-
nellenmonitoring. Die Probenbegleitdaten 
(Registriernummer, Probenahmedatum, Pro-
bennummer, Labor-ID) werden von Ihnen 
in die Salmonellendatenbank eingegeben. 

Hinweis: 

Sie können mit dem Labor vereinbaren, 
dass das Labor den vollständigen Ergebnis-
datensatz (inklusive Probenbegleitdaten) 
in die Datenbank überträgt und eine Ein-
gabe der Probenbegleitdaten durch Sie 
somit nicht mehr erforderlich ist. In die-
sem Fall sind alle erforderlichen Informa-
tionen in einem Probenahmeprotokoll 
(s. beigefügtes Muster) festzuhalten und 
mit den Proben an das Labor zu senden. 
Der Probenversand sollte unmittelbar nach 
der Probenahme erfolgen.

Wichtig: 

Stimmen Sie vor den ersten Probenahmen 
Einzelheiten zu Probenkennzeichnung, 
Bezug von (gekennzeichneten) Proben-
röhrchen, Probenversand und Eingabe der 

Probenbegleitdaten mit dem ausgewählten 
Labor ab. Dadurch vermeiden Sie zeitauf-
wändige Rückfragen!

Ergebnisse aus dem 
Salmonellenmonitoring

■  Aufgrund der Ergebnisse der Proben 
erfolgt eine Einstufung (Kategorisierung) 
durch die Salmonellendatenbank.

Es gibt drei Kategorisierungsstufen:

Alle Bündler haben Zugriff auf die Salmo-
nellenergebnisse ihrer gebündelten Betrie-
be und informieren alle Landwirte minde-
stens einmal pro Quartal über die Anzahl 
und die Ergebnisse der entnommenen 
Proben sowie die Salmonellenkategorie.

Maßnahmen

■  Wurde Ihr Betrieb in die Salmonellen-
kategorie III eingestuft, sind Maßnahmen 
zur Senkung der Belastung durch Salmo-
nellen einzuleiten. 

Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hoftierarzt 
oder dem zuständigen Mitarbeiter des 
regionalen Schweinegesundheitsdienstes 
in Verbindung. 

Eine Übersicht über mögliche Vorgehens-
weisen oder Maßnahmen finden Sie im 
Leitfaden Salmonellenmonitoring.

Weitere Informationen:

Den Leitfaden zum Salmonellenmonitoring 
finden Sie unter www.q-s.info / QS-System 
für Teilnehmer / QS-Handbuch Schwein / 
Leitfaden zum Salmonellenmonitoring

Der Maßnahmenkatalog für Betriebe mit 
der Salmonellenkategorie III ist Bestandteil 
des Leitfadens zum Salmonellenmonitoring.

Das Registrierungsformular für Tierärzte 
und das Muster für ein Probenahmeprotokoll 
finden Sie unter www.q-s.info / QS-System 
für Teilnehmer / Kontrollinstitute / Labore 
Salmonellenmonitoring.

Noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an:

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Herrn Thomas May

Telefon:	0228 35068-25
E-Mail:	 may@q-s.info

Bei Fragen zur Salmonellendatenbank 
wenden Sie sich an:

Qualitype AG
Uwe Portsch

Telefon: 0351 883828-07
e-mail: u.portsch@qualitype.de

Anzahl pro Jahr
angelieferte Tiere

Mindestproben-
zahl je Jahr

Erstkategorisierung 
nach

unter 50

51 – 100

101 – 200

201 – 300

301 – 400

über 400

10

20

30

40

50

60

20 Ergebnisse (max. 2 Jahren)

40 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 1,5 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 1,2 Jahren)

60 Ergebnissen (1 Jahr)

Kategorie Risiko
positive Befunde 
in der Stichprobe

I

II

III

niedrig

mittel

hoch

unter 20%

20% – 40%

über 40%

Registrierungsformular für Tierärzte

Bitte registrieren Sie mich als Veterinär 
für das QS-Salmonellenmonitoring.

(nur wenn keine online-Registrierung erfolgen kann)

Firma/Praxis

Straße

Name

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum und Unterschrift 

unbedingt angeben

Probenahmedatum:

Untersuchung auf

Salmonellen-Antikörper

Probenahmeprotokoll

Probennehmer

zur Untersuchung von Blutproben auf Salmonellenantikörper gemäß QS-Leitfaden
Tierart: Mastschwein

Probennehmer-ID

Rechnungsempfänger
wie Probennehmer

Durchschrift an

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

(Vergabe durch Qualitype)

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum und Unterschrift des Probennehmer

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Probennummern
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

(in Absprache mit Labor)

Betrieb/Auftraggeber

Name

Straße

PLZ, Ort

Betriebsregistriernummer (VVVO-Nr.)

Die vorliegenden Proben müssen in die QS-Salmonellendatenbank eingepflegt werden!

Mit dem QS-System wird in einer frei-

willigen Selbstverpflichtung für mehr 

Lebensmittelsicherheit und Transparenz 

ein branchenweiter Qualitätsstandard 

bei Fleisch und Fleischwaren umgesetzt.

Das QS-System hat sich in der Zwischenzeit 

weltweit zum bedeutendsten System der 

Qualitätssicherung bei Lebensmitteln entwickelt. 

Als wesentlichen Baustein für mehr Lebens-

mittelsicherheit schreibt QS das Salmonellen-

monitoring bei Schlachtschweinen ver-

pflichtend vor – eine Forderung, die über 

die gesetzlichen Regelungen hinausgeht.

Das Eintragsrisiko von Salmonellen in die 

Lebensmittelkette kann durch die Zusammen-

arbeit der Vorstufen Landwirtschaft und 

Schlachtunternehmen – gemeinsam mit den 

Tierärzten – erheblich gesenkt werden.

S A L M O N E L L E N
M O N I T O R I N G

Ihr Prüfzeichen
für Lebensmittel

Ihr Prüfzeichen
für Lebensmittel

S A L M O N E L L E N
M O N I T O R I N G

Ihr Prüfzeichen
für Lebensmittel

Ihr Prüfzeichen
für Lebensmittel
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Warum Salmonellenmonitoring?

■  Die Salmonellose gehört zu den am 
häufigsten vom Tier auf den Menschen 
übertragenen Erkrankungen. Die Über-
tragung erfolgt auch durch von Tieren 
gewonnene Lebensmittel wie Fleisch.

Jede Anstrengung, die Zahl der Infektionen 
zu reduzieren, ist im Sinne des vorbeugen-
den Verbraucherschutzes sinnvoll. 
Ein erster Schritt ist die Identifikation der 
Schweinemastbetriebe, die Schweine mit 
einem erhöhten Eintragsrisiko von Salmo-
nellen in die Fleischproduktionskette hal-
ten. In einem zweiten Schritt werden die 
Eintragsquellen von Salmonellen in den 
Mastbetrieb identifiziert und abgestellt.

Mögliche Ursachen für 
eine Salmonellenbelastung 
können sein:

■	 die Herkunft und der Gesundheits-
zustand der zugekauften Tiere

■	 die Herkunft und Lagerung 
der Futtermittel

■	 der Hygienezustand der 
Fütterungsanlagen

■	 Schadnagerbefall

■	 Kontakt zu Haus- und 
Wildtieren (Geflügel!)

■	 die allgemeine Bestandshygiene

Zentrale Salmonellendatenbank

■  Zur Abwicklung des Salmonellenmoni-
torings wurde eine zentrale Salmonellen-
datenbank („Qualiproof“ der Firma Quali-
type AG) eingerichtet. Die Stammdaten 
Ihres Betriebes wurden von Ihrem Bündler 
in diese Datenbank eingepflegt. In der 
Salmonellendatenbank werden alle Proben-
daten erfasst und ausgewertet, die Ein-
stufung in die Salmonellenkategorie vor-
genommen sowie ein betriebsindividueller 
Beprobungsplan errechnet. Sie als Land-
wirt können über Ihren Bündler eine Zu-
gangsberechtigung zur Datenbank erhalten, 
um sich jederzeit über den aktuellen Stand 
der Umsetzung und die Ergebnisse der 
Untersuchung zu informieren. Fordern Sie 
die Zugangsdaten bei Ihrem Bündler ein.

Die Anzahl der zu untersuchenden Proben 
richtet sich nach der Zahl der jährlich 
produzierten Mastschweine:

Der Stichprobenschlüssel bezieht sich 
auf den mit einer VVVO-Nummer gekenn-
zeichneten Betrieb oder Betriebsteil.

Die Verteilung der Proben muss gleich-
mäßig über die im 12-Monats-Zeitraum 
zu schlachtenden Partien erfolgen.

Wer muss teilnehmen?

■  Alle Schweinemastbetriebe im QS-System 
haben sich über die Teilnahme- und Voll-
machtserklärung, die sie ihrem Bündler ge-
genüber abgegeben haben, zur Umsetzung 
des Salmonellenmonitorings verpflichtet.

Verantwortung

■  Sie als Landwirt sind verantwortlich 
für die vollständige und gleichmäßige 
Beprobung Ihrer Schweinemastbestände. 

Eine eindeutige Kennzeichnung der 
Schweine im landwirtschaftlichen Betrieb 
ist dringend erforderlich (Schlagstempel). 
Das Einsenderzeichen muss dem Schlacht-
betrieb bekannt sein, damit eine korrekte 
Identifizierung Ihres Betriebes und die 
Zuordnung der Untersuchungsergebnisse 
zu den von Ihnen angelieferten Schweinen 
möglich sind.

Wie erfolgt die Probenahme?

■  Es gibt zwei Möglichkeiten 
der Probenahme:

a) Fleischsaftproben im Schlachtbetrieb:

Sie beauftragen den Schlachtbetrieb mit 
der Probenahme auf Basis des Beprobungs-
planes aus der zentralen Salmonellen-
datenbank. 
Dieser Beprobungsplan kann durch den 
Schlachtbetrieb abgefragt werden. 

Hinweis: Die Beprobung ist mit jedem 
Schlachtbetrieb zu vereinbaren. Erteilen 
Sie dem Schlachtbetrieb einen schrift-
lichen Auftrag (einmalig für alle Liefe-
rungen oder bei jeder Lieferung erneut). 
Bei Lieferung über den Viehhandel infor-
mieren Sie diesen verbindlich über den 
Beprobungsauftrag und lassen Sie sich 
die Weitergabe des Auftrages bestätigen.

Lieferscheine mit dem Hinweis zur Probe-
nahme erhalten Sie über ihren Bündler 
oder unter www.q-s.info / QS-System für 
Teilnehmer / QS-Handbuch Schwein / 
Muster Lieferschein.

b) Blutproben im 
landwirtschaftlichen Betrieb:

Sie beauftragen Ihren Hoftierarzt mit der 
Probenahme und dem Versand der Proben 
an ein QS-anerkanntes Labor. 
Die Beprobung der zu schlachtenden Mast-
schweine darf frühestens zwei Wochen vor 
dem geplanten Schlachttermin erfolgen. 

Ergebnisse aus dem 
Salmonellenmonitoring

■  Aufgrund der Ergebnisse der Proben 
erfolgt nach dem Eintragsrisiko von Salmo-
nellen in die Fleischverarbeitungskette 
eine Einstufung durch die Salmonellen-
datenbank (Kategorisierung).

Es gibt drei Kategorisierungsstufen:

Alle Bündler haben Zugriff auf die Salmo-
nellenergebnisse ihrer gebündelten Betrie-
be und informieren ihre Landwirte mindes-
tens einmal pro Quartal über die Anzahl 
und die Ergebnisse der entnommenen 
Proben sowie die Einstufung in die Salmo-
nellenkategorie. 

Über Ihre Zugangsberechtigung können 
Sie sich jederzeit selbst über die Salmo-
nellenergebnisse informieren und die 
Vollständigkeit und Regelmäßigkeit der 
Beprobung überprüfen.

Zudem können Sie Ihrem betreuenden 
Tierarzt Zugang zu Ihren Daten in der 
Salmonellendatenbank ermöglichen. 
Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Bündler 
in Verbindung. 

 

Maßnahmen

■  Wurde Ihr Betrieb in die Salmonellen-
kategorie III eingestuft, sind Maßnahmen 
zur Senkung der Belastung durch Salmo-
nellen einzuleiten. 

Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hoftierarzt 
oder dem zuständigen Mitarbeiter des 
regionalen Schweinegesundheitsdienstes 
in Verbindung. 

Eine Übersicht über mögliche Vorgehens-
weisen oder Maßnahmen finden Sie im 
Leitfaden Salmonellenmonitoring.

Weitere Informationen:

Den Leitfaden zum Salmonellenmonitoring 
finden Sie unter www.q-s.info / QS-System 
für Teilnehmer / QS-Handbuch Schwein / 
Leitfaden zum Salmonellenmonitoring

Der Maßnahmenkatalog für Betriebe mit 
der Salmonellenkategorie III ist Bestandteil 
des Leitfadens zum Salmonellenmonitoring.

Ihr Ansprechpartner:

Erste Ansprechpartner für Fragen 
zum Salmonellenmonitoring sind 
Ihr Hoftierarzt und Ihr Bündler.

Noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an:

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Herrn Thomas May

Telefon:	0228 35068-25
E-Mail:	 may@q-s.info

Mit dem QS-System wird in einer frei-

willigen Selbstverpflichtung für mehr 

Lebensmittelsicherheit und Transparenz 

ein branchenweiter Qualitätsstandard 

bei Fleisch und Fleischwaren umgesetzt.

Das QS-System hat sich in der Zwischenzeit 

weltweit zum bedeutendsten System der 

Qualitätssicherung bei Lebensmitteln entwickelt. 

Als wesentlichen Baustein für mehr Lebens-

mittelsicherheit schreibt QS das Salmonellen-

monitoring bei Schlachtschweinen ver-

pflichtend vor – eine Forderung, die über 

die gesetzlichen Regelungen hinausgeht.

Das Eintragsrisiko von Salmonellen in die 

Lebensmittelkette kann durch die Zusammen-

arbeit der Vorstufen Landwirtschaft und 

Schlachtunternehmen – gemeinsam mit den 

Tierärzten – erheblich gesenkt werden.

Anzahl pro Jahr
angelieferte Tiere

Mindestproben-
zahl je Jahr

Erstkategorisierung 
nach

unter 50

51 – 100

101 – 200

201 – 300

301 – 400

über 400

10

20

30

40

50

60

20 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

40 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 1,5 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 1,2 Jahren)

60 Ergebnissen (1 Jahr)

Kategorie Risiko
positive Befunde 
in der Stichprobe

I

II

III

niedrig

mittel

hoch

unter 20%

20% – 40%

über 40%
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Warum Salmonellenmonitoring?

■  Die Salmonellose gehört zu den am 
häufigsten vom Tier auf den Menschen 
übertragenen Erkrankungen. Die Über-
tragung erfolgt auch durch von Tieren 
gewonnene Lebensmittel wie Fleisch.

Jede Anstrengung, die Zahl der Infektionen 
zu reduzieren, ist im Sinne des vorbeugen-
den Verbraucherschutzes sinnvoll. 
Ein erster Schritt ist die Identifikation der 
Schweinemastbetriebe, die Schweine mit 
einem erhöhten Eintragsrisiko von Salmo-
nellen in die Fleischproduktionskette hal-
ten. In einem zweiten Schritt werden die 
Eintragsquellen von Salmonellen in den 
Mastbetrieb identifiziert und abgestellt.

Wie erfolgt die Teilnahme?

■  Alle QS-Schweinemastbetriebe haben 
über die Teilnahme- und Vollmachts-
erklärung die Umsetzung des Salmonellen-
monitorings erklärt. 

Zentrale Salmonellendatenbank

■  Zur Abwicklung des Salmonellenmoni-
torings wurde eine zentrale Salmonellen-
datenbank (Qualiproof der Firma Qualitype 
AG) eingerichtet. Die Stammdaten der 
Schweinemastbetriebe wurden von den 
Bündlern in diese Datenbank eingepflegt. 

In der Salmonellendatenbank werden alle 
Probendaten erfasst und ausgewertet, die 
Einstufung in die Salmonellenkategorie 
vorgenommen sowie ein betriebsindivi-
dueller Beprobungsplan errechnet. 
Landwirte können über ihren Bündler eine 
Zugangsberechtigung zur Datenbank erhal-
ten, um sich jederzeit über den aktuellen 
Stand der Umsetzung und die Ergebnisse 
der Untersuchung zu informieren. Sie als 
Tierarzt können ebenfalls eine Zugangs-
berechtigung zu den Daten der von Ihnen 
betreuten Landwirte erhalten. Setzen Sie 
sich dazu mit dem Landwirt in Verbindung. 
Er kann für Sie über seinen Bündler eine 
entsprechende Freischaltung beantragen. 
Somit haben auch Sie die Möglichkeit, den 
Beprobungsplan für den jeweiligen Betrieb 
abzurufen und die Ergebnisse der Unter-
suchung einzusehen.

Die Anzahl der zu untersuchenden Proben 
richtet sich nach der Zahl der jährlich 
produzierten Mastschweine:

Der Stichprobenschlüssel bezieht sich 
auf den mit einer VVVO-Nummer gekenn-
zeichneten Betrieb oder Betriebsteil.

Die Verteilung der Proben muss gleich-
mäßig über die im 12-Monats-Zeitraum 
zu schlachtenden Partien erfolgen.

Tierärzte bzw. Tierarztpraxen, die im Rah-
men des QS-Salmonellenmonitorings Pro-
ben in den landwirtschaftlichen Betrieben 
nehmen, müssen in der zentralen Salmo-
nellendatenbank registriert sein (s. Regis-
trierungsformular).

Die Registrierung erfolgt möglichst online 
über die Internetseiten der Qualitype AG 
unter www.qualiproof.de. Wählen Sie dazu 
in der Menüleiste den Button „Veterinär“ 
aus und nehmen Sie dort Ihre Registrie-
rung vor.

Wie erfolgt die Probenahme?

■  Es gibt zwei Möglichkeiten 
der Probenahme:

a) Fleischsaftproben im Schlachtbetrieb:

Die Beprobung wird nach Beauftragung 
durch den Landwirt vom Schlachtbetrieb 
auf Basis des Beprobungsplanes aus der 
zentralen Salmonellendatenbank durch-
geführt.

b) Blutproben im 
landwirtschaftlichen Betrieb:

Der Landwirt beauftragt Sie als betreuen-
den Tierarzt mit der Entnahme von Blut-
proben. 

Die Beprobung der zu schlachtenden Mast-
schweine erfolgt frühestens 2 Wochen vor 
der geplanten Schlachtung auf Basis des 
Beprobungsplanes der zentralen Salmo-
nellendatenbank und für jeden mit einer 
eigenen Registriernummer (VVVO-Nummer) 
gemeldeten Betrieb oder Betriebsteil. 
Alle Proben sind eindeutig zu kennzeich-
nen und umgehend an ein QS-anerkanntes 
Labor zur Untersuchung auf Salmonellen-
antikörper zu versenden. Eine aktuelle 
Liste der anerkannten Labore finden Sie 
unter www.q-s.info / QS-System für Teil-
nehmer / Kontrollinstitute / Labore Salmo-
nellenmonitoring. Die Probenbegleitdaten 
(Registriernummer, Probenahmedatum, Pro-
bennummer, Labor-ID) werden von Ihnen 
in die Salmonellendatenbank eingegeben. 

Hinweis: 

Sie können mit dem Labor vereinbaren, 
dass das Labor den vollständigen Ergebnis-
datensatz (inklusive Probenbegleitdaten) 
in die Datenbank überträgt und eine Ein-
gabe der Probenbegleitdaten durch Sie 
somit nicht mehr erforderlich ist. In die-
sem Fall sind alle erforderlichen Informa-
tionen in einem Probenahmeprotokoll 
(s. beigefügtes Muster) festzuhalten und 
mit den Proben an das Labor zu senden. 
Der Probenversand sollte unmittelbar nach 
der Probenahme erfolgen.

Wichtig: 

Stimmen Sie vor den ersten Probenahmen 
Einzelheiten zu Probenkennzeichnung, 
Bezug von (gekennzeichneten) Proben-
röhrchen, Probenversand und Eingabe der 

Probenbegleitdaten mit dem ausgewählten 
Labor ab. Dadurch vermeiden Sie zeitauf-
wändige Rückfragen!

Ergebnisse aus dem 
Salmonellenmonitoring

■  Aufgrund der Ergebnisse der Proben 
erfolgt eine Einstufung (Kategorisierung) 
durch die Salmonellendatenbank.

Es gibt drei Kategorisierungsstufen:

Alle Bündler haben Zugriff auf die Salmo-
nellenergebnisse ihrer gebündelten Betrie-
be und informieren alle Landwirte minde-
stens einmal pro Quartal über die Anzahl 
und die Ergebnisse der entnommenen 
Proben sowie die Salmonellenkategorie.

Maßnahmen

■  Wurde Ihr Betrieb in die Salmonellen-
kategorie III eingestuft, sind Maßnahmen 
zur Senkung der Belastung durch Salmo-
nellen einzuleiten. 

Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hoftierarzt 
oder dem zuständigen Mitarbeiter des 
regionalen Schweinegesundheitsdienstes 
in Verbindung. 

Eine Übersicht über mögliche Vorgehens-
weisen oder Maßnahmen finden Sie im 
Leitfaden Salmonellenmonitoring.

Weitere Informationen:

Den Leitfaden zum Salmonellenmonitoring 
finden Sie unter www.q-s.info / QS-System 
für Teilnehmer / QS-Handbuch Schwein / 
Leitfaden zum Salmonellenmonitoring

Der Maßnahmenkatalog für Betriebe mit 
der Salmonellenkategorie III ist Bestandteil 
des Leitfadens zum Salmonellenmonitoring.

Das Registrierungsformular für Tierärzte 
und das Muster für ein Probenahmeprotokoll 
finden Sie unter www.q-s.info / QS-System 
für Teilnehmer / Kontrollinstitute / Labore 
Salmonellenmonitoring.

Noch Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an:

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Herrn Thomas May

Telefon:	0228 35068-25
E-Mail:	 may@q-s.info

Bei Fragen zur Salmonellendatenbank 
wenden Sie sich an:

Qualitype AG
Uwe Portsch

Telefon: 0351 883828-07
e-mail: u.portsch@qualitype.de

Anzahl pro Jahr
angelieferte Tiere

Mindestproben-
zahl je Jahr

Erstkategorisierung 
nach

unter 50

51 – 100

101 – 200

201 – 300

301 – 400

über 400

10

20

30

40

50

60

20 Ergebnisse (max. 2 Jahren)

40 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 2 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 1,5 Jahren)

60 Ergebnissen (max. 1,2 Jahren)

60 Ergebnissen (1 Jahr)

Kategorie Risiko
positive Befunde 
in der Stichprobe

I

II

III

niedrig

mittel

hoch

unter 20%

20% – 40%

über 40%

Registrierungsformular für Tierärzte

Bitte registrieren Sie mich als Veterinär 
für das QS-Salmonellenmonitoring.

(nur wenn keine online-Registrierung erfolgen kann)

Firma/Praxis

Straße

Name

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum und Unterschrift 

unbedingt angeben

Probenahmedatum:

Untersuchung auf

Salmonellen-Antikörper

Probenahmeprotokoll

Probennehmer

zur Untersuchung von Blutproben auf Salmonellenantikörper gemäß QS-Leitfaden
Tierart: Mastschwein

Probennehmer-ID

Rechnungsempfänger
wie Probennehmer

Durchschrift an

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

(Vergabe durch Qualitype)

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum und Unterschrift des Probennehmer

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Probennummern
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

(in Absprache mit Labor)

Betrieb/Auftraggeber

Name

Straße

PLZ, Ort

Betriebsregistriernummer (VVVO-Nr.)

Die vorliegenden Proben müssen in die QS-Salmonellendatenbank eingepflegt werden!

Mit dem QS-System wird in einer frei-

willigen Selbstverpflichtung für mehr 

Lebensmittelsicherheit und Transparenz 

ein branchenweiter Qualitätsstandard 

bei Fleisch und Fleischwaren umgesetzt.

Das QS-System hat sich in der Zwischenzeit 

weltweit zum bedeutendsten System der 

Qualitätssicherung bei Lebensmitteln entwickelt. 

Als wesentlichen Baustein für mehr Lebens-

mittelsicherheit schreibt QS das Salmonellen-

monitoring bei Schlachtschweinen ver-

pflichtend vor – eine Forderung, die über 

die gesetzlichen Regelungen hinausgeht.

Das Eintragsrisiko von Salmonellen in die 

Lebensmittelkette kann durch die Zusammen-

arbeit der Vorstufen Landwirtschaft und 

Schlachtunternehmen – gemeinsam mit den 

Tierärzten – erheblich gesenkt werden.

S A L M O N E L L E N
M O N I T O R I N G

Ihr Prüfzeichen
für Lebensmittel

Ihr Prüfzeichen
für Lebensmittel

S A L M O N E L L E N
M O N I T O R I N G

Ihr Prüfzeichen
für Lebensmittel

Ihr Prüfzeichen
für Lebensmittel


